
§ 2 Name, Sitz, Siegel

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband 
für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Em-
scher-Lippe“.

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Recklinghausen.

(3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel in ab-
gewandelter Form. Das Siegel enthält das Landeswappen im 
unteren Halbkreis und die Bezeichnung der siegelführenden 
Stelle als Inschrift im oberen Halbkreis gem. § 5 der Verord-
nung über die Führung des Landeswappens vom 16.05.1956 
(SGV. NRW. 113).

 
§ 3 Aufgaben des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband ist Träger des „Studieninstituts für 
kommunale Verwaltung Emscher-Lippe“ (Institut). Das In-
stitut wird auf öffentlich-rechtlicher Grundlage betrieben.

(2) Das Institut hat die Aufgaben, den Dienstkräften der Ver-
bandsmitglieder des Zweckverbandes und den Dienstkräf-
ten der kreisangehörigen Städte des Kreises Recklinghausen 
durch ein planmäßiges Studium eine gründliche theoreti-
sche, aber gleichwohl praxisbezogene Berufsausbildung zu 
vermitteln, die vorgeschriebenen Prüfungen abzunehmen 
und fachliche Fortbildung zu betreiben.

(3) Das Institut hat ferner die Aufgabe, bei der Auslese der 
Bewerber die Anstellungsbehörden zu beraten und zu un-
terstützen.

(4) Das Institut ist grundsätzlich nur für sein Einzugsgebiet 
zuständig. Dienstkräfte gebietsfremder Gemeinden und 
Gemeindeverbände können zu Lehrgängen nur zugelassen 
werden, wenn das zuständige Studieninstitut zustimmt, die 
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind und die vorrangi-
gen Lehrgangsplanungen des Instituts nicht entgegenstehen. 
Entsprechendes gilt für die Bewilligung von Ausnahme-
anträgen, die die gebietsangehörigen Anstellungskörper-
schaften aus besonderen Gründen beim Institut für ihre 

85  Bekanntmachung der Änderung der Satzung des 
Zweckverbandes für das Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung Emscher-Lippe

Der „Zweckverband für das Studieninstitut für kommuna-
le Verwaltung Emscher-Lippe“ hat mit Beschluss der Ver-
bandsversammlung vom 27.11.2018 seine Verbandssatzung 
geändert und dies gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) bei mir 
angezeigt.
Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 11 GkG 
NRW wird die geänderte Zweckverbandssatzung nachste-
hend bekanntgemacht. Die Satzungsänderungen werden am 
Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt wirksam.
Münster, den 25. April 2019 Bezirksregierung Münster 
 Az.: 31.1.23.03-002/2019.0002 
 Im Auftrag 
 Gez. Wellmann

Satzung des Zweckverbandes für das Studien- 
institut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe  

vom 12.03.2019

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe 
hat in ihrer Sitzung am 27. November 2018 aufgrund der §§ 
7 und 20 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit in der Fassung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621/SGV. 
NRW. 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 
2018 NRW. S. 90), beschlossen, die Satzung des Zweckver-
bandes vom 17. Oktober 2007 zu ändern und ihr folgende 
Fassung zu geben:

 
§ 1 Verbandsmitglieder

Der Kreis Recklinghausen und die kreisfreien Städte 
Bottrop und Gelsenkirchen bilden nach Maßgabe des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit einen Zweckver-
band (Freiverband).
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70
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(5) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen, eröffnet und 
schließt die Sitzungen, handhabt die Ordnung und übt das 
Hausrecht aus.

 
§ 7 Abstimmungen

(1) Für die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung 
gilt § 49 GO NRW in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als ab-
gelehnt.

(3) Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl der 
Verbandsversammlung und der Zustimmung aller Verbands-
mitglieder.

 
§ 8 Niederschrift

(1) Über die Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversamm-
lung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist von dem 
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und dem Schriftfüh-
rer zu unterzeichnen.

(2) Schriftführer ist der Geschäftsführer des Zweckverban-
des; sein Vertreter wird vom Verbandsvorsteher berufen.

 
§ 9 Zuständigkeiten der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung beschließt über die Angele-
genheiten des Zweckverbandes, soweit nicht durch Gesetz 
oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die Verbandsversammlung ist insbesondere zuständig 
für Beschlüsse über:
a)  den Erlass und die Änderungen der Verbandssatzung,
b)  den Erlass und die Änderungen der Institutsordnung (§ 

12),
c)  den Erlass und die Änderung der Entgeltordnung (§ 13 

Abs. 3), 
d)  den Erlass und die Änderungen der Prüfungsordnungen,
e)  die Ernennung, die Beförderung und Entlassung des Stu-

dienleiters, seines Stellvertreters - einschließlich ihrer 
Bestellung - und der anderen hauptamtlichen Lehrkräf-
te und des Geschäftsführers des Zweckverbandes sowie 
anderer Beamter des Zweckverbandes bzw. die entspre-
chenden arbeitsrechtlichen Entscheidungen,

f)  die Einstellung, Höhergruppierung und Entlassung der 
sonstigen tariflich Beschäftigten des Instituts ab Entgelt-
gruppe 10,

g)  den Erlass der Haushaltssatzung nebst Stellenplan und 
die Festsetzung der Verbandsumlage,

h)  die Rechnungslegung und die Entlastung des Verbands-
vorstehers, 

i)  die Auflösung des Zweckverbandes.

(3) Ist die Einberufung der Verbandsversammlung nicht 
rechtzeitig möglich und kann die Entscheidung nicht auf-
geschoben werden, weil sonst erhebliche Nachteile oder 
Gefahren entstehen können, kann der Verbandsvorsteher zu-
sammen mit dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung 
oder seinem Vertreter entscheiden. Diese Entscheidungen 
sind der Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung 
zur Genehmigung vorzulegen. Sie kann die Dringlichkeits-
entscheidung aufheben, soweit nicht schon Rechte anderer 
durch die Ausführung der Entscheidung entstanden sind.

(4) Die Verbandsversammlung überwacht die Geschäfts-
führung des Verbandsvorstehers. Sie ist von diesem über 
alle wichtigen Angelegenheiten des Zweckverbandes zu 
unterrichten. Sie kann von dem Verbandsvorsteher jederzeit 
Auskünfte über alle Angelegenheiten des Zweckverbandes 
verlangen.

Dienstkräfte zum Zwecke des Besuchs von Lehrgängen bei 
anderen Studieninstituten stellen.

(5) Das Institut kann auch Dienstkräfte anderer Verwaltun-
gen, Körperschaften und Einrichtungen, die öffentlichen 
Zwecken dienen, ausbilden, fortbilden und prüfen; Abs. 
4 Satz 1 und 2 gilt entsprechend, wenn sich der Sitz der 
Dienststelle außerhalb des Institutsgebiets befindet.

(6) Bei Fortbildungsveranstaltungen, mit Ausnahme des Be-
suchs von Angestelltenlehrgängen, gilt der Gebietsgrund-
satz nur nach Maßgabe der Absprachen unter den Studienin-
stituten und ihrer Leitstelle.

 
§ 4 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus 15 Vertretern der 
Verbandsmitglieder. Der Kreis Recklinghausen entsendet 8, 
die Stadt Bottrop 2 und die Stadt Gelsenkirchen 5 Vertreter 
in die Verbandsversammlung. Jedes Mitglied der Verbands-
versammlung hat eine Stimme.

 
§ 5 Vorsitzender der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wählt bei ihrer ersten Sit-
zung, die das nach Lebensalter älteste Mitglied einberuft 
und leitet, aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter des Vorsitzenden. Für das Wahlverfahren ist § 
50 Abs. 2 GO NRW in der jeweils gültigen Fassung anzu-
wenden.

 (2) Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung werden in 
weiblicher oder männlicher Form geführt.

 
§ 6 Sitzungen

(1) Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Sitzungen kön-
nen diese nach Bedarf stattfinden. Eine Sitzung ist - auf 
Verlangen unverzüglich - einzuberufen, wenn mindestens 
ein Fünftel der Mitglieder oder der Verbandsvorsteher unter 
Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände dies 
schriftlich vom Vorsitzenden verlangen.

(2) Der Vorsitzende setzt die Tagesordnung im Benehmen 
mit dem Verbandsvorsteher fest. Zu den Sitzungen der Ver-
bandsversammlung sind alle Mitglieder der Verbandsver-
sammlung sowie der Verbandsvorsteher und der Studienlei-
ter schriftlich einzuladen. In der Einladung sind Zeit und Ort 
der Sitzung sowie die Tagesordnung anzugeben. Zwischen 
dem Tage der Absendung der Einladung und dem Sitzungs-
tage müssen wenigstens 8 volle Tage liegen, den Tag der Ab-
sendung nicht eingerechnet. In dringenden Fällen kann die 
Ladungsfrist bis auf drei volle Tage verkürzt werden. Die 
Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen. Zeit und 
Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung sind gem. § 15 die-
ser Satzung öffentlich bekannt zu machen.

(3) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffent-
lich. Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen:
a)  Personalangelegenheiten, sofern sie Rückschlüsse auf 

einzelne Personen zulassen, 
b) Auftragsvergaben,
c)  Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme 

der Beratung des Prüfungsergebnisses.

Sollen andere Angelegenheiten in nicht öffentlicher Sitzung 
behandelt werden, gilt § 48 Abs. 2 und 3 GO NRW (Aus-
schluss der Öffentlichkeit) in der jeweils gültigen Fassung 
entsprechend.

(4) Sofern der Verbandsvorsteher nicht selbst Mitglied der 
Verbandsversammlung ist, nimmt er, ebenso wie der Studi-
enleiter, an den Sitzungen mit beratender Stimme teil.
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auszufertigen. Die Ausfertigung ist den Anstellungskörper-
schaften im Sinne des § 3 Abs. 2 bekanntzugeben und am 
Bekanntmachungsbrett im Institut durch 3-wöchigen Aus-
hang zu veröffentlichen. Auf den wesentlichen Inhalt der In-
stitutsordnung hat der Studienleiter oder eine hauptamtliche 
Lehrkraft zu Beginn des Lehrgangs hinzuweisen. Gleichzei-
tig sind die Lehrgangsteilnehmer darüber zu informieren, 
dass die Institutsordnung jederzeit zur Einsicht zur Verfü-
gung steht.

 
§ 13 Wirtschaftsführung, Entgelte und Verbandsumlage

(1) Die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes richtet sich 
nach § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit NRW. Die Aufgaben des Finanzausschusses 
und des Rechnungsprüfungsausschusses nach der GO NRW 
nimmt die Zweckverbandsversammlung wahr.

(2) Die Kassengeschäfte des Zweckverbandes werden von 
der Kasse des Kreises wahrgenommen. Die Verbandsver-
sammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung 
eine andere Regelung beschließen. Diese bedarf der Zustim-
mung aller Verbandsmitglieder. Die Aufgaben des Rech-
nungsprüfungsamtes werden jährlich abwechselnd wahr-
genommen durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises 
Recklinghausen, das Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Bottrop und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Gelsen-
kirchen.

(3) Für die Tätigkeit des Instituts können von den Anstel-
lungskörperschaften der Teilnehmer Entgelte nach Maß-
gabe einer von der Verbandsversammlung zu erlassenden 
Entgeltordnung gefordert werden. Für Mitarbeiter von An-
stellungskörperschaften und Einrichtungen im Sinne des § 
3 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 kann die Entgeltordnung jeweils 
eine höhere Belastung vorsehen. Die Entgeltordnung und 
ihre Änderungen sind den Verbandsmitgliedern und den 
kreisangehörigen Städten des Kreises Recklinghausen be-
kanntzugeben. Das gleiche gilt für sonstige Anstellungskör-
perschaften, soweit sie tatsächlich betroffen sind. § 15 findet 
keine Anwendung.

(4) Soweit die zur Erfüllung der Aufgaben des Zweckver-
bandes entstehenden Aufwendungen nicht durch eigene Er-
träge des Zweckverbandes gedeckt werden, wird von den 
Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben.

(5) Die Umlage bemisst sich nach dem Stellensoll für Be-
amte und Angestellte in den Stellenplänen der Verbands-
mitglieder. Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Beamten 
und Angestellten in den Eigenbetrieben und eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtungen der Verbandsmitglieder. Nicht 
berücksichtigt werden die Beamten und Angestellten in 
Krankenhäusern sowie in Senioren- und Pflegeheimen. Teil-
zeitstellen werden als Vollzeitstellen gezählt. Maßgebend 
ist jeweils das Stellensoll nach den Stellenplänen des abzu-
schließenden Haushaltsjahres (Stichtag 30.06.). Die Beam-
ten und Angestellten der kreisangehörigen Städte werden 
dem Stellensoll des Kreises Recklinghausen zugezählt.

(6) Erstmals für das Haushaltsjahr 2008 ist für die Berech-
nung der Umlage maßgeblich der Durchschnitt der für die 
Haushaltsjahre 2003 bis 2007 nach Abs. 5 ermittelten Werte, 
so wie sie den jeweiligen Haushaltssatzungen des Zweck-
verbandes zu Grunde gelegt worden sind. Dieser Wert gilt 
auch für die künftigen Haushaltsjahre, solange bis ein Mit-
glied des Zweckverbandes schriftlich beim Verbandsvorste-
her widerspricht. Der Eingang des Widerspruchs beim Ver-
bandsvorsteher führt dazu, dass spätestens mit Wirkung für 
das übernächst folgende Haushaltsjahr eine neue Regelung 
in der Verbandssatzung getroffen werden muss.

(5) Die Verbandsversammlung ist oberste Dienstbehörde der 
Beamten des Zweckverbandes und Dienstvorgesetzter des 
Verbandsvorstehers.

 
§ 10 Verbandsvorsteher

(1) Der Verbandsvorsteher ist zugleich Institutsvorsteher. 
Er wird auch in dieser Funktion von seinem Vertreter im 
Hauptamt vertreten.

(2) Der Verbandsvorsteher führt die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbands-
satzung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung die 
übrige Verwaltung des Zweckverbandes. Er vertritt den 
Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Unbeschadet seiner Zuständigkeit für die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung entscheidet der Verbandsvorsteher 
über alle Beschaffungen auf der Grundlage des Haushalts-
plans. Hierbei ist er an das von der Verbandsversammlung 
für das laufende Haushaltsjahr beschlossene Beschaffungs-
programm für nicht geringwertige Vermögensgegenstände 
gebunden.

(4) Der Verbandsvorsteher bereitet die Beschlüsse der Ver-
bandsversammlung vor und führt sie aus; § 53 GO NRW 
(Behandlung der Beschlüsse) in der jeweils gültigen Fas-
sung gilt entsprechend.

(5) Der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzter des Studi-
enleiters und der weiteren Dienstkräfte des Zweckverbandes. 
Über Einstellungen, Höhergruppierungen und Entlassungen 
von tariflich Beschäftigten bis einschließlich Entgeltgrup-
pe 9 entscheidet der Verbandsvorsteher nach Maßgabe des 
Stellenplans.

(6) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind vom Ver-
bandsvorsteher oder seinem Vertreter und dem Studienleiter 
oder dessen Vertreter zu unterzeichnen. Sätze 1 und 2 gel-
ten nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. In diesem 
Zusammenhang können Vertretungsbefugnisse auch Dienst-
kräften des Zweckverbandes (§ 11) durch den Verbandsvor-
steher eingeräumt werden. § 56 Abs. 3 (ausdrücklich Bevoll-
mächtigter) und Abs. 4 (Folgen einer Formverletzung) der 
GO NRW in der jeweils gültigen Fassung gilt entsprechend.

 
§ 11 Bedienstete des Zweckverbandes

(1) Der Studienleiter ist Beamter des Zweckverbandes.

(2) Die sonstigen hauptamtlichen Lehrkräfte des Instituts 
und der Geschäftsführer des Zweckverbandes sind Beamte 
oder tariflich Beschäftigte des Zweckverbandes.

(3) Die übrigen Mitarbeiter des Instituts können als Beamte 
oder tariflich Beschäftigte des Zweckverbandes eingestellt 
werden.

(4) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden für 
die Beamten des Zweckverbandes bedürfen der Unterzeich-
nung durch den Verbandsvorsteher oder seinen Stellvertre-
ter. Arbeitsverträge und sonstige schriftliche Erklärungen 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse von tariflich Beschäf-
tigten des Zweckverbandes bedürfen der Unterzeichnung 
durch den Verbandsvorsteher oder seinen Stellvertreter.

 
§ 12 Institutsordnung

(1) Zum Erlass, zur Änderung und zur Aufhebung der Insti-
tutsordnung ist die Mehrheit der Stimmen der satzungsmä-
ßigen Zahl der Mitglieder der Zweckverbandsversammlung 
erforderlich.

(2) Die Institutsordnung und ihre Änderungen sind nach 
Vorlage des Protokolls (§ 8 Abs. 1) vom Institutsvorsteher 
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(7) Die Verbandsmitglieder stellen, soweit in Orten ihres 
Gebietes Institutsveranstaltungen durchgeführt werden, 
dem Institut die erforderlichen Räume einschließlich Hei-
zung, Beleuchtung und Reinigung unentgeltlich zur Ver-
fügung. Dies gilt nicht für die Räume des Studieninstituts 
am Sitz des Instituts sowie für Räume, über welche die Ver-
bandsmitglieder selbst nicht unentgeltlich verfügen können.

 
§ 14 Auflösung

(1) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn mindestens 
zwei Drittel der Mitglieder der Verbandsversammlung die 
Auflösung beschließen und die Verbandsmitglieder zustim-
men. Die Auflösung bedarf der Genehmigung der Aufsichts-
behörde.

(2) Bei der Auflösung des Zweckverbandes fällt das Vermö-
gen den Verbandsmitgliedern in dem gleichen Verhältnis zu, 
in dem sie im Durchschnitt der letzten 5 Haushaltsjahre die 
Verbandsumlage zu leisten hatten. Verbindlichkeiten sind in 
gleicher Weise zu übernehmen.

(3) Zu den Verbindlichkeiten zählen auch die Gehalts- und 
Versorgungsbezüge der Bediensteten des Zweckverban-
des sowie ihrer Hinterbliebenen, solange und soweit nicht 
eine andere Verwendung und Versorgung der Bediensteten 
durchführbar ist. Die §§ 128 bis 132 des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
März 1999 (BGBl. I S. 654), geändert durch Gesetz vom 
21.08.2002 (BGBl. I S. 3322), gelten entsprechend.

 
§ 15 Bekanntmachungen

(1) Die gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen Bekannt-
machungen des Zweckverbandes erfolgen durch Bereitstel-
lung im Internet unter der Internetadresse http://sel-dorsten.
de/oeffentliche-bekanntmachungen/. Nachrichtlich wird 
auf die erfolgte Bereitstellung und die Internetadresse im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster hingewiesen. 
Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages 
vollzogen, an dem das digitalisierte Dokument im Internet 
verfügbar ist.

Die öffentlichen Bekanntmachungen veranlasst der Ver-
bandsvorsteher. Er übt die Kompetenzen aus, welche nach 
der Bekanntmachungsverordnung vom 26. August 1999 
(GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
20. November 2015 (GV. NRW. S. 741) dem Bürgermeister 
zugewiesen sind.

(2) Die Bezirksregierung hat die Verbandssatzung und ihre 
Änderungen sowie etwaige Genehmigungen in ihrem Amts-
blatt bekannt zu machen. Der Kreis Recklinghausen, die 
Stadt Bottrop und die Stadt Gelsenkirchen haben in der für 
ihre Bekanntmachungen vorgesehenen Form auf die Veröf-
fentlichung hinzuweisen.

(3) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Absatz 
1 festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, wird nach den in 
der Hauptsatzung des Kreises Recklinghausen, der Stadt 
Bottrop und der Stadt Gelsenkirchen festgelegten Vorschrif-
ten für die öffentliche Bekanntmachung - einschließlich der 
Vorschriften für den Bekanntmachungsnotfall - verfahren.

 
§ 16 Inkrafttreten

Die geänderte Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 125-128

86  Ordnungsbehördliche Verordnung  
zur Regelung der Ausübung des Gemeinge-
brauchs sowie des Verhaltens im Uferbereich an 
den beiden Seen im ehemaligen Steinbruch West 
zwischen Ahlener Straße und Vorhelmer Straße 
im Stadtgebiet Beckum

Inhaltsverzeichnis

Präambel

I. Allgemeine Regelungen
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Tiere
II. Seebereich I – Biotopsee
§ 3 Zweck des Sees
§ 4 Nutzung der Seefläche und des Uferbereichs
III. Seebereich 2 – Landschaftssee
§ 5 Zweck des Sees
§ 6 Nutzung der Seefläche
§ 7 Nutzung des Uferbereichs
IV. Schlussbestimmungen
§ 8 Ordnungswidrigkeiten
§ 9 Aushang
§ 10 Geltungsdauer
Lageplan
 
Präambel

Aufgrund § 25 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes 
(Wasserhaushaltsgesetz –WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I Seite 2585) in Verbindung mit §§ 19, 20, 114 und 115 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
wassergesetz – LWG) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. Seite 
618/SGV. NRW. 77), Ziffer 22.1.6 der Zuständigkeitsverord-
nung Umweltschutz (ZuStVU) vom 03.02.2015 (GV. NRW. 
S. 268/SGV. NRW. 282) und der §§ 25 und 27 Gesetz über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungs-
behördengesetz – OBG) vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. Sei-
te 528/SGV. NRW.- 2060) in der jeweils geltenden Fassung 
wird nach Zustimmung der Stadt Beckum als Gewässerei-
gentümerin folgende Ordnungsbehördliche Verordnung er-
lassen:

 
I. Allgemeine Regelungen

§ 1 
Geltungsbereich

(1)  Diese Verordnung gilt für die Wasserflächen und die da-
zugehörigen Uferbereiche im ehemaligen, nun rekulti-
vierten „Steinbruch West“ im Stadtgebiet Beckum.

(2)  Das Gebiet umfasst einen geschützten naturnahen See 
„Biotopsee“ und einen öffentlich zugänglichen Land-
schaftssee. Das Gebiet befindet sich westlich der vorhan-
denen Bebauung des Baugebietes Nummer 33 „Ahlener 
Straße/Vorhelmer Straße“ zwischen Ahlener Straße und 
Vorhelmer Straße.

(3)  Für Standort, Lage und Ausmaß der beiden Seen ist an-
liegender Lageplan maßgebend, der Bestandteil dieser 
Verordnung ist. Der naturnahe See ist mit „Seebereich 
1 – Biotopsee“, der Landschaftssee mit „Seebereich 2 
– Landschaftssee“ gekennzeichnet. Die Seen sind durch 
einen Rad- und Wanderweg voneinander getrennt. 

(4)  Der Seebereich 1 mit einer Größe von circa 14,4 Hekt-
ar befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung 
Beckum, Flur 1, Flurstücke 108, 124 und 197 teilweise. 
Der Seebereich 2 mit einer Größe von circa 2,20 Hekt-
ar befindet sich auf den Grundstücken der Gemarkung 
Beckum, Flur 1, Flurstücke 139 und 197 teilweise. Das 
Gebiet ist der Fläche des Ökokontos der Stadt Beckum 
„Steinbruch West“ zugeordnet.
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sind naturverträgliche Nutzungen zulässig.

(2)  Die besonders geschützten Bereiche sind im Lageplan 
mit „Fläche für den Naturschutz“ als rot schraffierte Flä-
chen dargestellt. 

 
§ 6 

Nutzung der Seefläche 

(1)  Das Baden und Tauchen im Landschaftssee werden er-
laubt. Jede Nutzerin und jeder Nutzer hat sich in eigener 
Verantwortung über die Wassertiefe zu informieren. Es 
ist keine Badeaufsicht anwesend. Die Nutzung erfolgt 
auf eigene Gefahr.

(2)  Jegliche Nutzung der besonders geschützten Bereiche 
ist untersagt.

(3)  Die Benutzung von motorbetriebenen Wassersportgerä-
ten sowie Booten ist verboten.

(4)  Eissport auf der Eisfläche im Winter ist untersagt. Die 
Eisfläche wird von der Oberen Wasserbehörde und der 
Gewässereigentümerin nicht auf ihre Tragfähigkeit 
überprüft und nicht für den Eissport freigegeben.

(5)  Die Nutzung der Seefläche von 22 bis 6 Uhr ist verboten.

 
§ 7 

Nutzung des Uferbereichs

(1)  Das Aufstellen von Zelten, Pavillons, Biertischgarnitu-
ren und ähnlichen Möbeln ist untersagt.

(2)  Offenes Feuer und Grillen ist verboten.

(3)  Das Lagern oder Übernachten im Uferbereich ist unter-
sagt. Ausgenommen sind nach ausdrücklicher Genehmi-
gung der Stadt Beckum die Mitglieder des Angelsport-
verein Ahlen e. V. 

(4)  Die vorhandene Slipanlage (Bootsrampe) steht bei Not-
fällen oder nach vorheriger ausdrücklicher Erlaubnis der 
Bezirksregierung Münster gemäß § 8 Absatz 2 Wasser-
haushaltsgesetz für Übungszwecke ausschließlich der 
Feuerwehr der Stadt Beckum oder anderen Rettungs-
diensten zur Verfügung.

 
IV. Schlussbestimmungen

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne § 123 Absatz 1 Nummer 27 
Landeswassergesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen folgenden Vorschriften beziehungswei-
se Verpflichtungen dieser Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung zuwiderhandelt:

 a. Wildtiere füttert – § 2 Absatz 1, 

 b.  das Schwimmenlassen von Hunden und anderen 
Tieren in den Seen zulässt – § 2 Absatz 3,

 c.  Hunde nicht an einer geeigneten Leine führt – § 2 
Absatz 4,

 d.  die Seefläche des Seebereichs 1 entgegen § 4 Absatz 
1 für den Gemeingebrauch nutzt, 

 e.  sich im Uferbereich des Seebereichs 1 aufhält – § 4 
Absatz 1,

 f.  die Seefläche des Seebereichs 2 mit einem motorbe-
triebenen Wassersportgerät oder Boot befährt – § 6 
Absatz 3,

 g.  die Seefläche des Seebereichs 2 während der Nacht-
zeit nutzt – § 6 Absatz 5,

 h.  Zelte, Pavillons, Biertischgarnituren oder ähnliche 
Möbel aufstellt – § 7 Absatz 1,

(5)  Der Uferbereich ist jeweils der entsprechende Grund-
stücksstreifen zwischen der Wasseroberfläche und der 
Böschungsoberkante sowie einem circa 1 bis 1,5 Meter 
breiten Streifen an Land (nicht abgedunkelter Bereich an 
Land, siehe dazu anliegender Lageplan). Für den Ufer-
bereich des Seebereichs 1 ergeben sich weitere Begren-
zungen durch den vorhandenen Wirtschafts-, Rad- und 
Wanderweg im Norden, der parallel verlaufenden Ahle-
ner Straße im Südwesten und dem verdichteten Grün-
streifen im Südwesten des Seebereichs 1. Der Uferbe-
reich des Seebereichs 2 wird im Südwesten ebenfalls 
durch den verdichteten Grünsteifen abgegrenzt. Der ab-
gedunkelte Bereich stellt an beiden Seebereichen keinen 
Uferbereich dar.

 
§ 2 

Tiere

(1) Das Füttern von Wildtieren ist verboten.

(2)  Die Wildtiere sind zu schützen. Auf die im Gelände le-
benden Wildtiere ist besondere Rücksicht zu nehmen. 
Insbesondere in der Brutzeit dürfen die Brutbereiche 
nicht betreten werden.

(3)  Das Schwimmenlassen von Hunden und anderen Tieren 
in den Seen ist verboten. Das Mitführen von Tieren im 
Uferbereich ist verboten. Ausgenommen ist das Mitfüh-
ren von Hunden durch die verantwortliche Aufsicht.

(4)  Hunde sind an einer geeigneten Leine zu führen. 
 

II. Seebereich 1 – Biotopsee

§ 3 
Zweck des Sees

(1)  Der Seebereich 1 sowie der dazugehörige Uferbereich 
dienen ausschließlich der natürlichen Entwicklung der 
Natur. Tiere und Pflanzen sollen hier in natürlicher Um-
gebung leben. 

(2)  Die besonders geschützten Bereiche sind im Lageplan 
mit „Fläche für den Naturschutz“ als rot schraffierte Flä-
chen dargestellt.

 
§ 4

Nutzung der Seefläche und des Uferbereichs

(1)  Der Aufenthalt im See- und Uferbereich des naturna-
hen Seebereichs 1 und der Gemeingebrauch sind unter-
sagt. Es darf dort insbesondere nicht gebadet werden, 
kein Vieh getränkt werden, nicht geschwemmt werden, 
nicht mit Handgefäßen geschöpft werden, kein Eissport 
betrieben werden und das Gewässer nicht mit kleinen 
Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft befahren werden, 
kein Wasser mittels fahrbarer Behältnisse entnommen 
werden sowie kein Wasser eingeleitet werden. 

(2)  Mitgliedern des Angelsportvereins Ahlen e. V. wird die 
teilweise Nutzung des Geländes nach besonderer Ab-
sprache mit der Stadt Beckum erlaubt.

(3)  Die vorhandene Slipanlage (Bootsrampe) steht bei Not-
fällen oder nach vorheriger ausdrücklicher Erlaubnis der 
Bezirksregierung Münster gemäß § 8 Absatz 2 Wasser-
haushaltsgesetz für Übungszwecke ausschließlich der 
Feuerwehr der Stadt Beckum oder anderen Rettungs-
diensten zur Verfügung.

 
III. Seebereich 2 – Landschaftssee

§ 5  
Zweck des Sees

(1)  Der Seebereich 2 sowie der dazugehörige Uferbereich 
sollen der natürlichen Entwicklung der Natur dienen. Es 
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 i.  Feuer entzündet – § 7 Absatz 2 Alternative 1,

 j.  im Uferbereich grillt – § 7  Absatz 2 Alternative 2 
oder

 k.  lagert oder in anderer Weise übernachtet, ohne Mit-
glied des Angelsportvereins Ahlen e. V. zu sein und 
keine Genehmigung der Stadt Beckum vorweisen 
kann – § 7 Absatz 3.

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge-
mäß § 123 Absatz 3 Landeswassergesetz geahndet wer-
den. 

(3)  Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Landes-
wassergesetz ist die Bezirksregierung Münster als Obere 
Wasserbehörde. 

 
§ 9 

Aushang

Diese Verordnung ist an den Eingangsbereichen 1 – 4 (siehe 
Lageplan) bekanntzugeben.

 
§ 10 

Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Ver-
kündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in 
Kraft.

Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.

 
 
Münster, den 24.04.2019 Bezirksregierung Münster
 als Landesordnungsbehörde
 und als Obere Wasserbehörde
 54.07-022/2019.0001
 In Vertretung
 gez. Dr. Scheipers

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 128-131
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88  Bekanntmachung

Gemäß Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) hat der Regionalverband Ruhr für das Jahr 
2017 einen Bericht über seine Beteiligungen an Unter-
nehmen und Einrichtungen erstellt. Der Bericht kann in 
der Zeit vom 03.06. - 07.06.2019, jeweils von 09:00 Uhr 
- 15:00 Uhr, beim Regionalverband Ruhr in Essen (Gu-
tenbergstraße 47, Raum 319) eingesehen werden.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 132

87  Bekanntmachung des Zweckverbandes „Schie-
nen personennahverkehr (SPNV) Münsterland“

Die 22. Sitzung der Verbandsversammlung der fünften Wahl-
periode des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) Münsterland“ findet statt am Montag, 06.05.2019, 
15.00 Uhr, im Raum T 04 (Erdgeschoss) des Johanniter 
Gästehauses, Weißenburgstr. 60 - 64, 48151 Münster.

 
Öffentlicher Teil:

1. Mitteilungen und Anfragen

1.1  Mitteilungen des Vorsitzenden bzw. des Verbandsvor-
stehers

1.2   Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung

 
Nicht öffentlicher Teil:

11.  Neustrukturierung NWL und Finanzierung der künfti-
gen Aufgaben des NWL und des MZV ab 2020

 - Sitzungsvorlage Nr. 16 / 2019 -

12. Mitteilungen und Anfragen

12.1  Mitteilungen des Vorsitzenden bzw. des Verbandsvor-
stehers

12.2 Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung 
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2019 S. 132

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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